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besser ergänzen, unter Berücksichtigung der Eigenheiten ei-
ner jeden Region, und die Möglichkeit des Austauschs von
Informationen mit den Vereinten Nationen zu erwägen;

4. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz der Militär-
ausgaben3;

5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der verfüg-
baren Mittel

a) die Praxis beizubehalten, den Mitgliedstaaten jedes
Jahr eine Verbalnote zu senden, in der um die Vorlage von
Daten für das standardisierte Berichtssystem der Vereinten
Nationen über Militärausgaben gebeten wird und die die for-
male Gestaltung vorschreibt und sonstige Anleitungen ent-
hält, und die Frist für die Übermittlung der Daten über Mili-
tärausgaben rechtzeitig in den dafür in Betracht kommenden
Medien der Vereinten Nationen zu veröffentlichen;

b) die von den Mitgliedstaaten eingehenden Berichte
über Militärausgaben jährlich zu verteilen;

c) auf der Grundlage der ausgewogenen geografischen
Vertretung eine Gruppe von Regierungssachverständigen mit
der Aufgabe einzusetzen, die Anwendung und Weiterent-
wicklung des standardisierten Berichtssystems über Militär-
ausgaben beginnend im Jahr 2010 zu überprüfen und dabei
die von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auf-
fassungen zu dem Thema sowie die Berichte des Generalse-
kretärs betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz der Militär-
ausgaben, zu berücksichtigen sowie der Generalversammlung
den Bericht der Sachverständigengruppe zur Behandlung auf
ihrer sechsundsechzigsten Tagung zu übermitteln;

d) die Konsultationen mit den zuständigen internatio-
nalen Organen weiterzuführen, um festzustellen, inwieweit
das derzeitige Instrumentarium anpassungsbedürftig ist, da-
mit eine breitere Beteiligung erreicht wird, und auf Grund der
Ergebnisse dieser Konsultationen und unter Berücksichti-
gung der Auffassungen der Mitgliedstaaten Empfehlungen
über erforderliche Veränderungen des Inhalts und der Struk-
tur des standardisierten Berichtssystems abzugeben;

e) den zuständigen internationalen Organen und Orga-
nisationen nahe zu legen, die Transparenz der Militärausga-
ben zu fördern und mit diesen Organen und Organisationen
Konsultationen zu führen, bei denen vor allem geprüft wer-
den soll, wie zu erreichen ist, dass sich die internationalen
und regionalen Berichtssysteme besser ergänzen und dass
zwischen diesen Organen und den Vereinten Nationen ent-
sprechende Informationen ausgetauscht werden;

f) die Regionalzentren der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika, in Asien und im Pazifik so-
wie in Lateinamerika und in der Karibik zu ermutigen, den
Mitgliedstaaten in ihrer jeweiligen Region bei der Erweite-

rung ihrer Kenntnisse über das standardisierte Berichtssystem
behilflich zu sein;

g) internationale und regionale/subregionale Symposi-
en und Schulungsseminare zu fördern, um den Zweck des
standardisierten Berichtssystems zu erläutern und geeignete
fachliche Anleitung zu geben;

h) über die auf solchen Symposien und Schulungssemi-
naren gewonnenen Erfahrungen zu berichten;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe,
a) den Generalsekretär über mögliche Probleme mit

dem standardisierten Berichtssystem und die Gründe, aus de-
nen sie die angeforderten Daten nicht vorgelegt haben, zu in-
formieren;

b) dem Generalsekretär rechtzeitig zur Behandlung
durch die Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung weiter ihre Auffassungen und Vorschläge über Mittel
und Wege zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an
dem standardisierten Berichtssystem mitzuteilen, so auch
über notwendige Änderungen seines Inhalts und seiner Struk-
tur;

7. beschließt, den Punkt „Objektive Informationen
über militärische Angelegenheiten, einschließlich der Trans-
parenz der Militärausgaben“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/14
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 130 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 47 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/382, Ziff. 7)4:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burki-
na Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordani-
en, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Republik Korea,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé
und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Repu-

3 A/58/202 und Add.1-3, A/59/192 und Add.1, A/60/159 und Add.1-3,
A/61/133 und Add.1-3 und A/62/158 und Add.1 und 2.

4 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
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blik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Her-
zegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Griechen-
land, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Ru-
anda, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Zypern. 

62/14. Umsetzung der Erklärung des Indischen Ozeans
zur Friedenszone

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De-
zember 1971 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen
54/47 vom 1. Dezember 1999, 56/16 vom 29. November
2001, 58/29 vom 8. Dezember 2003 und 60/48 vom 8. De-
zember 2005 und andere diesbezügliche Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 ab-
gehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten
des Indischen Ozeans5,

ferner unter Hinweis auf Ziffer 102 des Schlussdoku-
ments der am 24. und 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur ab-
gehaltenen dreizehnten Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der nichtgebundenen Länder6, in der unter ande-
rem vermerkt wurde, dass der Vorsitzende des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean seine informellen Konsul-
tationen über die künftige Tätigkeit des Ausschusses fortset-
zen werde,

betonend, dass konsensuale Ansätze gefördert werden
müssen, welche die Verfolgung solcher Vorhaben begünsti-
gen,

im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der Re-
gion ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere
die wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen
Ozeans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen Bei-
trags solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer
Friedenszone,

in der Überzeugung, dass die Teilnahme aller ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiff-
fahrtlichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des

Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem
für alle Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Be-
dingungen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in
der Region des Indischen Ozeans begünstigen würde,

in der Erwägung, dass größere Anstrengungen und mehr
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region
des Indischen Ozeans einzuleiten,

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses
für den Indischen Ozean7,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean7;

2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Ausdruck,
dass die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Sicher-
heitsrats sowie der wichtigsten schifffahrtlichen Nutzer des
Indischen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses
wichtig ist und die Einleitung eines für alle Seiten nutzbrin-
genden Dialogs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit
und der Stabilität in der Region des Indischen Ozeans erheb-
lich erleichtern würde;

3. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses,
seine informellen Konsultationen mit den Mitgliedern des
Ausschusses fortzusetzen und der Generalversammlung auf
ihrer vierundsechzigsten Tagung via den Ausschuss Bericht
zu erstatten;

4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss im Rahmen der vorhandenen Mittel auch weiterhin je-
de erforderliche Hilfe zu gewähren, einschließlich der Bereit-
stellung von Kurzprotokollen;

5. beschließt, den Punkt „Umsetzung der Erklärung des
Indischen Ozeans zur Friedenszone“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/15

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/383,
Ziff. 8)8.

62/15. Vertrag über die Kernwaffenfreie Zone Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/53 vom 10. De-
zember 1996 und 56/17 vom 29. November 2001 und alle ihre
anderen einschlägigen Resolutionen sowie die Resolutionen
der Organisation der afrikanischen Einheit,

5 Official Records of the General Assembly, Thirty-fourth Session, Sup-
plement No. 45 und Korrigendum (A/34/45 und Corr.1).
6 Siehe A/57/759-S/2003/332, Anlage I.

7 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 29 (A/62/29).
8 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Nigeria (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind).




